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RS OGH 1979/12/11 5Ob741/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1979

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §1118 B1

Rechtssatz

Kann der Vermieter das Mietverhältnis nach den Vertragsbedingungen wegen Zahlungsverzuges einseitig fristlos

au5ösen und kann in einem solchen Fall der Vermieter außerdem a) alle noch nicht fälligen Zahlungsverp5ichtungen

für die vereinbarte Vertragsdauer sofort zahlbar stellen oder b) das Mietobjekt an sich nehmen, 100 Prozent der bis

zur Au5ösungserklärung fällig gewordenen rückständigen Mietzinse fälligstellen und vom Mieter 50 Prozent für die

vereinbarte Vertragsdauer ab Au5ösungserklärung noch aushaftenden Mietzinse begehren, so hat der Vermieter die

Wahl zwischen Variante a) (ohne Auflösung) und b) (unter Auflösung).
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